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beitsschutzbestimmungen voll eingreifen. Der 
Arbeitgeber ist deshalb verpflichtet, die erfor-
derlichen Maßnahmen des Arbeitsschutzes un-
ter Berücksichtigung der Umstände zu treffen, 
die Sicherheit und Gesundheit der Beschäftig-
ten bei der Arbeit beeinflussen, vgl. § 3 Arb-
SchG. Dies kann im schlimmsten Falle sogar zu 
einem Bußgeld unter anderem gegen den Fuhr-
parkverantwortlichen führen. Fuhrparkleiter 
sollten daher in diesem Bereich zumindest den 
Überblick bewahren.

Rechtscharakter von Unfallverhütungsvorschrif-
ten und BG-Regeln
Unfallverhütungsvorschriften? BG-Regeln? Was 
ist darunter zu verstehen? Und welchen Rechts-
charakter haben sie? 
Unfallverhütungsvorschriften (UVVen) gehören 
zum Vorschriften- und Regelwerk der Sicherheit 
und des Gesundheitsschutzes. Grundsätzlich 
hat zwar das staatliche Arbeitsschutzrecht Vor-
rang. Die Bereiche, in denen die staatlichen Ar-
beitsschutzvorschriften durch ein umfassendes 
technisches Regelwerk konkretisiert werden, 
bedürfen im Regelfall keiner weiteren Ergän-
zung oder Konkretisierung durch Unfallverhü-
tungsvorschriften. Hier sind dann praktisch 
das staatliche Recht und das autonome Recht 
der Unfallversicherung verknüpft. 

Soweit die Fachausschüsse der Unfallversiche-
rungsträger einen Bedarf sehen, das Techni-
sche Regelwerk durch eigene Regeln (BG-Regeln 
oder GUV-Regeln) zu ergänzen oder zu kon-
kretisieren, findet die Abstimmung nach dem 
Kooperationsmodell statt. BG-Regeln sind von 
der Vertreterversammlung der Berufsgenossen-
schaft erlassene Regeln für die Unfallverhütung 
in der Praxis. Dies bedeutet, dass die BG-Regeln 
in einem bestimmten Rechtsbereich zwar nach-
rangig zu den technischen Regeln anzuwenden 
sind, dass sie aber mit gleicher Rechtsverbind-
lichkeit die technischen Regeln ergänzen und 
konkretisieren, und zwar hinsichtlich des min-
destens zu realisierenden Schutzniveaus.  Die 
BG-Regeln werden in den Fachausschüssen der 
Unfallversicherungsträger erarbeitet und nach 
einem festgelegten Stellungnahmeverfahren 
mit den beteiligten Kreisen in der Fachzeit-
schrift „die BG“ veröffentlicht. 

BG-Regeln sind also letztlich Konkretisierun-
gen von staatlichen Arbeitsschutzvorschriften 
(Gesetze, Verordnungen) und/oder Berufsge-
nossenschaftlichen Vorschriften (Unfallver-
hütungsvorschriften, UVVen). Sie richten sich 
in erster Linie an den Unternehmer und sollen 
ihm eine Hilfestellung bei der Umsetzung sei-
ner Pflichten geben. Der Unternehmer kann 

Fuhrparkleiter fragen häufiger da-

nach, ob die Dienstwagen-Pkws in ih-

rem Fuhrpark eigentlich einer jährli-

chen Prüfung nach Unfallverhütungs-

vorschriften unterliegen. Mit dieser 

scheinbar lapidaren Frage nach einer 

sogenannten UVV-Prüfung wird das 

mitunter durchaus recht heikle The-

ma der Unfallverhütungsvorschriften 

im Fuhrpark angesprochen. 

Heikel ist das Thema vor allem deshalb, weil 
die Berufsgenossenschaft unter Umständen 
die Versicherungsleistung verweigern kann, 
wenn sich ein Arbeitsunfall im Zusammenhang 
mit einem Dienstwagen-Pkw ereignet hat und 
dies auf eine Missachtung der einschlägigen 
Unfallverhütungsvorschriften zurückzuführen 
ist. Denn entsprechend den Bestimmungen 
des Arbeitsschutzgesetzes (ArbSchG) sind der 
Dienstwagen, ein Bus oder ein LKW ein Arbeits-
platz – ebenso wie ein Bildschirmarbeitsplatz 
am Schreibtisch mit Drehstuhl, so dass die Ar-

Unfallverhütungsvorschriften
im Fuhrpark 

– Zur Unfallverhütungsvorschrift (UVV) „Fahrzeuge“ (BGV D 29)
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bei Beachtung der in den BG-Regeln enthalte-
nen Empfehlungen davon ausgehen, dass er die 
in Unfallverhütungsvorschriften geforderten 
Schutzziele erreicht. Die Unfallverhütungsvor-
schriften müssen jedem Betriebsangehörigen 
zugänglich gemacht werden - beispielsweise 
durch Aushang im Betrieb. Bei Nichtbeachtung 
droht ein Bußgeld.

Damit ist schon eine wesentliche Prämisse 
als Unterscheidungsmerkmal geklärt, das der 
Fuhrparkleiter kennen sollte: die Unfallverhü-
tungsvorschriften (UVV) betreffen die Arbeitsi-
cherheit, haben also mit der Verkehrssicherheit 
im Fuhrpark nichts zu tun. Die Frage der Ver-
kehrssicherheit von Fahrzeugen des Fuhrparks 
wird über die vorgeschriebene Hauptuntersu-
chung bestimmt.

Die UVV „Fahrzeuge“ (BGV D 29) und ihr Anwen-
dungsbereich 
Doch zurück zur Frage, ob Dienstwagen im 
Fuhrpark einer jährlichen UVV-Prüfung  un-
terliegen. Um das Ergebnis vorwegzunehmen: 
Die Unfallverhütungsvorschrift Fahrzeuge vom 
01.10.1990, in der Fassung vom 01.01.1997 mit 
Durchführungsanweisungen vom 01.01.1997 
(BGV D 29, vormals VBG 12) schreibt in ihrem § 
57 vor, dass Fahrzeuge bei Bedarf, mindestens 
jedoch einmal jährlich, durch einen Sachkundi-
gen auf ihren betriebssicheren Zustand prüfen 
zu lassen sind. Das gilt also für Pkw-Fuhrparks, 
also auch für Dienstwagen, aber eben doch 
nicht in jeder Hinsicht. Doch dazu später mehr.

Fahrzeuge im Sinne der BGV Dv29
Zunächst muss der Anwendungsbereich des 
Vorschriftenkatalogs der UVV „Fahrzeuge“ BGV 
D 29 geklärt werden. Nach der Begriffsbestim-
mung des § 1 Abs.1 BGV D 29 gilt diese Unfall-
verhütungsvorschrift für Fahrzeuge. 

Nach der Begriffsbestimmung in § 2 Abs.1 BGV 
D 29 ist ein Fahrzeug im Sinne dieser Unfall-
verhütungsvorschrift definiert als maschinell 
angetriebenes, nicht an Schienen gebundenes 
Landfahrzeug und deren Anhängefahrzeuge. 
Fahrzeug im Sinne dieser Unfallverhütungs-
vorschrift ist nach § 2 Abs.2 BGV D 29 auch der 
fahrzeugtechnische Teil von Arbeitsmaschinen 
und Arbeitseinrichtungen, sofern sie selbst-
fahrend oder als Anhängefahrzeuge verfahrbar 
sind.

Der Begriff „Fahrzeuge“ umfasst daher unter 
anderem Personenkraftwagen, Lastkraftwagen,  
Speziallastkraftwagen (wie Feuerwehrfahr-
zeuge, Kommunalfahrzeuge, Dumper, Wech-
selbehälter-Umsetzfahrzeuge), Kraftomnibus-
se, Zugmaschinen, einspurige Kraftfahrzeuge 
(Krafträder) und deren Anhängefahrzeuge.

Die UVV Fahrzeuge gilt nach § 1 Abs.2 BGV D 29 
jedoch ausdrücklich nicht für:
1. maschinell angetriebene Fahrzeuge mit ei- 
 ner durch die Bauart bestimmten Höchstge- 
 schwindigkeit von nicht mehr als 8 km/h  
 und deren Anhängefahrzeuge,
2. Bagger, Lader, Planiergeräte, Schürfgeräte  

Unfallverhütungsvorschriften +++ Rechtsprechung +++

Keine Dienstwagennutzung nach Kündigung
Erhält ein Arbeitnehmer seine Kündigung, muss er 
seinen Dienstwagen sofort abgeben. Daran ändert 
sich laut Arbeitsgericht (ArbG) Stuttgart auch 
nichts, wenn der Arbeitnehmer gerichtlich gegen 
die Kündigung vorgeht und ihre Rechtmäßigkeit 
noch strittig ist. 

Nach der fristlosen Kündigung eines Arbeitneh-
mers verlangte der Arbeitgeber, er solle seinen 
Dienstwagen zurückgeben. Der Arbeitnehmer 
wollte vor Gericht im Eilverfahren feststellen las-
sen, dass er den Dienstwagen weiterhin privat 
nutzen darf.

Ohne Erfolg, entschied das ArbG Stuttgart. Nach 
Ansicht des Gerichts ist ein Dienstwagen nach ei-
ner außerordentlichen fristlosen Kündigung auch 
dann zurückzugeben, wenn der Arbeitnehmer vor 
Gericht gegen die Kündigung klagt. Einer aus-
drücklichen Regelung im Arbeitsvertrag bedürfe 
es nicht. Es folge aus der Natur der Sache, dass 
ein für die Ausübung der Arbeit überlassenes Fahr-
zeug grundsätzlich spätestens mit der Beendigung 
des Arbeitsverhältnisses zurückgegeben werden 
muss. Nur wenn eine Kündigung offensichtlich 
unwirksam ist, sei eine Ausnahme zu machen und 
der Arbeitnehmer könne den Dienstwagen weiter 
privat fahren.

Eine Kündigung sei solange als „schwebend wirk-
sam“ zu behandeln, bis ein erstinstanzliches Ar-

Fortsetzung S. 52
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 und Spezialmaschinen des  
 Erdbaues (Erdbaumaschi- 
 nen),
3. Straßenwalzen und Boden- 
 verdichter,
4. Flurförder-Fahrzeuge und  
 deren Anhänger,
5. Bodengeräte der Luftfahrt,
6. land- oder forstwirtschaftli- 
 che Fahrzeuge,
7. Pistenraupen,
8. Fahrzeuge, die ihrer Bauart  
 nach dazu bestimmt sind,  
 im Schaustellergewerbe
 – dem Publikum zum Selbst- 
 fahren zur Verfügung ge- 
 stellt zu werden,
 – für Vorführungen verwen- 
 det zu werden,
9. Versuchsfahrzeuge und de- 
 ren Erprobung,
10. Fahrzeuge, bevor sie erst 
 mals in Verkehr gebracht  
 werden,
11. Fahrzeuge, die zur Verwen- 
 dung außerhalb der 
 Bundesrepublik Deutsch- 
 land bestimmt sind,
12. dienstlich oder geschäft- 
 lich genutzte Privatfahrzeu- 
 ge, (Hervorhebung durch  
 Verfasser)
13. Krankenfahrstühle.

Voraussetzung für die Anwendung der UVV 
Fahrzeuge ist also, dass das Fahrzeug im Sinne 
der oben genannten Begriffsbestimmung ein 
Betriebsmittel des Unternehmens ist. Damit ist 
klargestellt, dass die von einem Unternehmen 
gestellten Dienstwagen und die Dienstfahr-
zeuge aus einem Fahrzeugpool jedenfalls vom 
Fahrzeugbegriff der BGV D 29 erfasst sind. Zu 
beachten ist jedoch, dass Privatfahrzeuge, die 
zu dienstlichen oder geschäftlichen Zwecken 
eingesetzt werden, hiervon ausdrücklich unbe-
rührt bleiben, vgl. § 1 Abs.2 Nr.12 BGV D 29.

Daneben können für Fahrzeuge in Abhängig-
keit von Fahrzeugart, -aufbau, -einrichtungen, 
Ausrüstung, Verwendungszweck und Einsatz-
bereich noch weitere Arbeitsschutz- und Unfall-
verhütungsvorschriften, BG-Regeln und BG-In-
formationen zu beachten sein, die in der Durch-
führungsanweisung zu § 1 BGV D 29 aufgeführt 
sind, so beispielsweise die für alle Fahrzeuge 
geltende Betriebssicherheitsverordnung. 

Fuhrparkrelevante Regelungen der UVV 
Fahrzeuge 
Folgende Regelungen der UVV Fahrzeuge sollte 
man im Fuhrparkbereich kennen 

•	 Warnwestenpflicht (Warnkleidung, §§ 
31, 56 Abs.6 BGV D 29)

•	 Ladungssicherung  (Be- und Entladen, 
§ 37 Abs.4 BGV D 29)

•	 Fahrzeugprüfung durch Fahrpersonal 
(Zustandskontrolle, Mängel an Fahr-
zeugen, § 36 BGV D 29)

•	 Fahrzeugprüfung durch Sachkundige 
(§ 57 BGV D 29)

Was gehört zur Fahrzeugprüfung durch das 
Fahrpersonal?
Nach § 36 BGV D 29 hat der Fahrzeugführer vor 
Beginn jeder Arbeitsschicht die Wirksamkeit 
der Betätigungs- und Sicherheitseinrichtungen 
zu prüfen und während der Arbeitsschicht den 
Zustand des Fahrzeuges auf augenfällige Män-
gel hin zu beobachten. Er hat ferner festgestell-
te Mängel dem zuständigen Aufsichtführenden, 
bei Wechsel des Fahrzeugführers auch dem 
Ablöser, mitzuteilen. Bei Mängeln, die die Be-
triebssicherheit gefährden, hat der Fahrzeug-
führer den Betrieb einzustellen.

Kontrollen in diesem Bereich betreffen übli-
cherweise:

•	 Allgemeine Schadenfreiheit inklusive 
Sauberkeit,

•	 Vorhandensein von Betriebsanleitung 
und -anweisungen,

•	 Warndreieck, Verbandskasten, Warn-
weste, 

•	 Vorhandensein des erforderlichen Zu-
behörs wie Unterlegkeile und ähnli-
ches,

•	 Sichtbare Beschädigungen von Reifen; 
ausreichende Profiltiefe der Räder,

•	 Funktionsfähigkeit lichttechnischer 
Einrichtungen,

•	 Funktionsfähigkeit der Bremsen,
•	 Prüfung von Motor und Antrieb auf 

ausreichend Kraftstoff, Öl, Kühlflüs-
sigkeit und im Winter auch auf Frost-
schutzmittel, 

•	 Führerhaus, Aufbau/Ladung, Rück-
spiegel (unbeschädigt), Sicherheits-
gurte, Scheiben und Sichtfeld, Sicher-
heitsgurte, Lesbarkeit des amtlichen 
Kennzeichens, 

•	 Korrekte Ladungssicherung, 

beitsgericht die Unwirksamkeit feststellt, so die 
Richter. Dies treffe den Arbeitnehmer auch nicht 
unverhältnismäßig. Bei einer rechtswidrigen Kün-
digung sei es dem Arbeitnehmer ohne Weiteres zu-
mutbar, Schadensersatzansprüche geltend zu ma-
chen. Zunächst jedoch müsse er auf eigene Kosten 
für Mobilität sorgen und diese Kosten später als 
Schaden einklagen.
ArbG Stuttgart, Urteil vom 18.05.2010, Az. 16 Ga 
50/10 (Quelle: ARGE Arbeitsrecht DAV) 

Fristlose Kündigung bei Verstoß gegen die Rei-
sekostenordnung
Verstößt ein Arbeitnehmer mehrfach gegen die 
in seiner Firma übliche Reisekostenregelung, ris-
kiert er die fristlose Kündigung. Das hat das Ar-
beitsgericht Frankfurt kürzlich in einem bekannt 
gewordenen Urteil vom 16.06.2010 entschieden. 
Die Richter wiesen die Klage eines Sicherheitsmit-
arbeiters gegen eine Spedition zurück. Der Mann 
hatte von seinem Wohnort in Rheinland-Pfalz bis 
zur Arbeitsstelle in Frankfurt hin und zurück rund 
250 Kilometer zu bewältigen. Obwohl er wusste, 
dass er für diese Fahrten keinen Kostenersatz be-
anspruchen konnte, reichte er mehrfach unrichti-
ge Abrechnungen über angebliche Dienstfahrten 
von seinem Wohnsitz aus ein. Eine Überprüfung 
ergab, dass ihm deshalb mindestens rund 958 
Euro zu Unrecht an Benzingeld gezahlt worden 
waren. Die Vorgesetzten nahmen dies zum Anlass, 
das Arbeitsverhältnis fristlos zu kündigen. Laut 
Urteil wurde der Mann mehrfach auf die gelten-
den Regeln der betrieblichen Reisekostenordnung 
hingewiesen. Die Firma müsse keinen Mitarbeiter 
weiter beschäftigen, der sich beharrlich nicht 
daran hält und damit einen nicht unerheblichen 
finanziellen Schaden anrichtet. Die fristlose Kün-
digung sei deshalb eine angemessene Sanktion. 
Arbeitsgericht Frankfurt a.M., Urteil vom 
16.06.2010, Az.7 Ca 10541/09 (dpa)

Keine erneute Fahrtenbuchauflage bei unter-
bliebener Vorlage eines Fahrtenbuchs 
Wird der Halter eines Fahrzeugs wegen der Nicht-
aufklärbarkeit eines Verkehrsverstoßes mit ei-
ner Fahrtenbuchauflage belegt und legt er nach 
Ablauf des hierfür vorgesehenen Zeitraums das 
Fahrtenbuch nicht vor, so kann gegen ihn keine 
erneute Fahrtenbuchauflage verhängt werden. 
Diese Rechtsfolge sieht das Gesetz für die Nicht-
vorlage eines Fahrtenbuchs gerade nicht vor. Die 
Regelung in § 31 a Abs. 1 Satz 1 StVZO bietet kei-
ne Rechtsgrundlage für eine Fahrtenbuchauflage 
wegen Nichtvorlage des Fahrtenbuchs. 

Vielmehr stellt die Rechtsordnung für ein derar-
tiges als rechtswidrig und vorwerfbar gewertetes 
Verhalten ausdrücklich eine Sanktion zur Verfü-
gung. Gemäß § 69 a Abs. 5 Nr. 4 a StVZO han-
delt ordnungswidrig im Sinne des § 24 StVG, wer 
vorsätzlich oder fahrlässig entgegen § 31 a Abs. 
3 StVZO ein Fahrtenbuch nicht aushändigt oder 
nicht aufbewahrt. Ein derartiger Verstoß wird bei 
fahrlässiger Begehung gemäß § 1 Bußgeldka-
talogverordnung - BKatVO - i. V. m. Nr. 190 der 
Anlage (BKat) mit einer Geldbuße in Höhe 50,00 
EUR geahndet; im Falle vorsätzlicher Begehung 
ist eine Verdoppelung des Bußgeldes möglich (§ 3 
Abs. 4 a BKatV O). Der Verstoß ist nach der Punkt-
bewertung in Nr. 7 der Anlage 13 zu § 40 FeV mit 
einem Punkt bewertet und führt zu einer entspre-
chenden Eintragung im Verkehrszentralregister. 
Das Unterlassen der vom Antragsgegner ange-

+++ Rechtsprechung +++
Auch die Ausstattung mit Warnwesten wird 
bei der UVV vorgeschrieben

Fortsetzung S. 53
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•	 funktionstüchtige Kupplung bei An-
hänger-/Aufliegerbetrieb, 

•	 im Winter zusätzlich: Hilfsmittel zur 
Reinigung vereister Scheiben, gegebe-
nenfalls Schneeketten. 

Der Fuhrparkverantwortliche sollte in diesem 
Zusammenhang zumindest selbst eine Winter-
Checkliste parat halten, um unabhängig von 
der Prüfung der Dienstfahrzeuge durch die ein-
zelnen Nutzer zumindest im Hinblick auf Pool-
fahrzeuge zu prüfen, ob die Fahrzeuge (Lkws, 
Firmen-Pkws) wintertauglich sind in Bezug auf 
Bereifung (gegebenenfalls mit Schneeketten), 
Frostschutz und Beleuchtung. Bei Fahrzeugen, 
die einzelnen Dienstwagennutzern zur ständi-
gen Benutzung zugewiesen sind, können diese 
Aufgaben im Rahmen des Nutzungs-Überlas-
sungsvertrages auch auf den Fahrer delegiert 
werden. Gleichwohl muss der Fuhrparkverant-
wortliche zur Absicherung einer wirksamen 
Pflichtendelegation hier durchaus Stichproben 
zu Kontrollzwecken machen.
Am Rande bemerkt: der Winter betrifft nicht 
nur die Fahrzeuge. Soweit dies mit in den Ver-
antwortungs- oder Aufgabenbereich des Fuhr-
parks fällt, muss zumindest in Bezug auf die 
Parkplätze der Dienstwagen, gegebenenfalls 
auch den Betriebshof und die Ladeflächen so-
wie die angrenzenden Gehwege und Außentrep-
pen ein Räum- und Streuplan vorhanden sein, 
in dem in zeitlicher Hinsicht geklärt wird, wann 
und wie oft geräumt/gestreut wird und ferner 
auch durch wen (eigene Mitarbeiter oder exter-
ne Firma). 

Fahrzeugprüfung durch Sachkundige
Nach § 57 BGV D 29 sind Fahrzeuge bei Bedarf, 
mindestens jedoch einmal jährlich, durch ei-
nen Sachkundigen auf ihren betriebssicheren 
Zustand prüfen zu lassen. Näheres ergibt sich 
insoweit aus dem Wortlaut des § 57 BGV D 29 
und den dazu ergangenen Anweisungen. Dieser 
lautet:

§ 57 BGV D 29 - Prüfung
(1) Der Unternehmer hat Fahrzeuge bei Bedarf, 
mindestens jedoch einmal jährlich, durch einen 
Sachkundigen auf ihren betriebssicheren Zu-
stand prüfen zu lassen.
(2) Die Ergebnisse der Prüfung nach Absatz 1 
sind schriftlich niederzulegen und mindestens 
bis zur nächsten Prüfung aufzubewahren.

Für die Prüfung von Fahrzeugen bestehen be-
sondere Grundsätze, so beispielsweise der BG-
Grundsatz „Prüfung von Fahrzeugen durch 
Sachkundige“ (BGG 916, bisherige ZH 1/282.2). 
Die Prüfung des betriebssicheren Zustandes 
durch den Sachkundigen umfasst sowohl den 
verkehrssicheren als auch den arbeitssicheren 
Zustand des Fahrzeuges.

Die Prüfung des verkehrssicheren Zustandes 
des Fahrzeuges ist auch erbracht, wenn ein 
mängelfreies Ergebnis einer Sachverständigen-
prüfung nach der Straßenverkehrs-Zulassungs-
Ordnung vorliegt.

Für Personenkraftwagen und Krafträder gel-
ten Sachkundigenprüfungen als durchgeführt, 
wenn über die in den vom Hersteller vorge-
schriebenen Intervalle ordnungsgemäß durch-
geführten Inspektionen mängelfreie Ergebnis-
se einer autorisierten Fachwerkstatt vorliegen. 
Zusätzlich zur fahrzeugtechnischen Prüfung 
kann die Prüfung von Aufbauten und Ein-
richtungen erforderlich sein, wenn dies durch 
Verordnung, Unfallverhütungsvorschrift oder 
Richtlinie bestimmt ist, beispielsweise bei der 
innerstaatlichen und grenzüberschreitenden 
Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße – GGVS; nähere 
Einzelheiten ergeben sich hier aus den Durch-
führungsanweisungen zur BGV D 29.

Doch wer ist Sachkundiger im Sinne dieser 
BG-Regelung? Sachkundiger ist, wer aufgrund 
seiner fachlichen Ausbildung und Erfahrung 
ausreichende Kenntnisse auf dem Gebiet der 

ordneten Vorlage des ordnungsgemäß geführten 
Fahrtenbuchs wird durch eine Geldbuße geahn-
det, wobei es zur Eintragung eines Punktes in der 
Verkehrssünderkartei in Flensburg kommen kann.
VG Hannover, Beschluss vom 18.01.2011 , Az. 5 
B 4932/10

Kein Schadenersatzanspruch gegen Auto-
waschanlagenbetreiber für Schäden an schief 
eingestellten Fahrzeugen 
Der Kläger verlangte vom beklagten Betreiber 
einer Autowaschanlage Schadensersatz für die 
Beschädigung seines Pkw. Er unterlag in beiden 
Instanzen. Das Landgericht verneinte Ansprüche 
auf Ersatz des am Pkw entstandenen Schadens.

Bei dem Vertrag über die Reinigung des Fahrzeugs 
handele es sich zwar um einen Werkvertrag gem. 
§ 631 BGB, in dessen Rahmen der beklagte Betrei-
ber der Autowaschanlage eine Schutzpflicht i.S. 
der §§ 280 Abs.1, 241 Abs. 2 BGB verletzt habe, 
weil das Fahrzeug des Klägers unstreitig während 
der automatischen Reinigung beschädigt wor-
den sei. Der Betreiber der Autowaschanlage sei 
verpflichtet, sich so zu verhalten, dass fremde 
Rechtsgüter durch die Waschanlage nicht verletzt 
werden; hier bestand die erfolgsbezogene Pflicht, 
einen Schaden wie den eingetretenen zu verhin-
dern. 

Der Betreiber der Waschanlage konnte sich aber 
hinsichtlich seines Verschuldens entlasten. An 
diesen Entlastungsbeweis dürfen grundsätzlich 
keine zu hohen Anforderungen gestellt werden. 
Der Betreiber einer Autowaschanlage hat nach 
zutreffender Ansicht auch ein nicht sachgemä-
ßes Verhalten der Benutzer in Betracht zu ziehen, 
sofern dieses nicht völlig ungewöhnlich und grob 
unsachgemäß ist. Im vorliegenden Fall besteht 
die Besonderheit darin, dass der Kläger mit dem 
linken Vorderreifen auf die Führungsschiene ge-
fahren war und in jedem Fall sowohl taktil als 
auch vor allem aufgrund der sich hieraus ergeben-
den horizontalen Schieflage hätte merken müs-

+++ Rechtsprechung +++
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Fahrzeugtechnik hat und mit 
den einschlägigen staatlichen 
Arbeit sschutzvorschr i f ten, 
Unfallverhütungsvorschrif ten 
und allgemein anerkannten 
Regeln der Technik (wie BG-
Regeln, DIN-Normen, VDE-Be-
stimmungen, technische Re-
geln anderer Mitgliedstaaten 
der Europäischen Union oder 
anderer Vertragsstaaten des 
Abkommens über den Euro-
päischen Wirtschaftsraum) so 
weit vertraut ist, dass er den 
arbeitssicheren Zustand von 
Fahrzeugen beurteilen kann. 

Die Ergebnisse der Prüfung 
nach § 57 Abs.1 BGV D 29 sind 
schriftlich niederzulegen und 
mindestens bis zur nächs-
ten Prüfung aufzubewahren. 
Die Prüfbefunde müssen vom 
Prüfer und vom Unternehmen 
abgezeichnet werden. Diese 

Forderung ist beispielsweise erfüllt, wenn die 
Ergebnisse in einem Prüfbuch, einer Prüfkar-
tei oder einem Prüfbericht nachgewiesen sind 
(vergleiche dazu auch dem BG-Grundsatz „Prü-
fung von Fahrzeugen durch Sachkundige“ (BGG 
916). Alternativ lassen sich die Ergebnisse auch 
auf der Inspektionsrechnung einer Fachwerk-
statt dokumentieren.

Wenn man also im Fuhrpark die vorgeschriebe-
ne Hauptuntersuchung nur alle 2 Jahre durch-
führt, dann muss darauf geachtet werden, dass 
zumindest jedes Jahr Kfz-Inspektionen der 
Fuhrparkfahrzeuge durchführt werden. Wird 
die vorgeschriebene jährliche Prüfung nicht 
vorgenommen, dann stellt dies eine vorsätzli-
che oder fahrlässige Ordnungswidrigkeit nach § 
209 Abs.1 Nr.1 SGB VII i. V. m. § 58 BGV D 29 dar, 
so dass ein Bußgeld hier auch den Fuhrpark-
leiter treffen kann. Nach § 209 Abs.3 SGB VII 
kann eine solche Ordnungswidrigkeit mit einer 
Geldbuße bis zu 10.000 Euro geahndet werden.

In diesem Zusammenhang werden auch im-
mer wieder Fälle angesprochenen, in denen 
Fahrer wegen des Tragens nicht ordnungsge-
mäßen Schuhwerks (Sandalen, Socken) wäh-
rend der Fahrt mit Bußgeldern belegt werden 
(OLG Bamberg, Beschluss vom 15.11.2006 , Az. 
2 Ss OWi 577/06: Autofahren nur mit Socken 
keine OWi; OLG Celle, Beschluss vom 13.03.2007, 
Az. 322 Ss 46/07: Fahren mit Sandalen darf 
nicht mit einem Bußgeld geahndet werden). 

Grundsätzlich ist es zwar mit den Pflichten eines 
sorgfältigen Kraftfahrzeugführers unabhängig 
von der Frage der Bußgeldbewehrung unverein-
bar, ein Kraftfahrzeug ganz ohne Schuhwerk 
oder mit hierfür ungeeignetem Schuhwerk zu 
führen. Das Fahren ohne geeignetes Schuhwerk 
kann nämlich zu einer Fehlbedienung der Pe-
dale oder zu einem Abrutschen von den Pedalen 
mit erheblichen Risiken führen. Deshalb sollten 

sen, dass er sein Fahrzeug nicht vorschriftsgemäß 
abgestellt hatte. Es musste jedermann einleuch-
ten, dass eine derartige Position nicht ordnungs-
gemäß, sondern schadensträchtig war. Das völlig 
atypische Verhalten des Klägers setzte sich nach 
dem Waschvorgang fort, als er einfach davonfuhr, 
weil er dem „Knallen“ und „Rammen“, welches er 
wahrgenommen hatte, keine Aufmerksamkeit ge-
schenkt hatte.

Die Rangieranweisungen durch die Autowasch-
anlage betrafen hingegen offensichtlich nur das 
Vor- und Zurückfahren und nicht die mittige Stel-
lung zwischen den Führungsschienen. Der Kläger 
durfte daher nicht darauf vertrauen, seinen Pkw 
ordnungsgemäß in der von dem Beklagten betrie-
benen Autowaschanlage abgestellt zu haben. Das 
Verhalten des Klägers war dermaßen ungewöhnlich 
und unsachgemäß, dass der Beklagte hiergegen 
keine Vorsorge treffen musste. Ihn trifft daher kein 
Verschulden.

LG Krefeld, Urteil vom 30.07.2010, Az. 1 S 23/10 
Diese Entscheidung kann in der Rechtsprechungs-
datenbank des Landes NRW unter www.nrwe.de im 
Volltext kostenlos abgerufen werden.

Kollision nach Rotlichtverstoß mit PKW aus 
Grundstückseinfahrt
Eine Lichtzeichenanlage bezweckt regelmäßig 
nicht auch den Schutz des aus angrenzenden 
Grundstücken auf die Straße einfahrenden Fahr-
zeugverkehrs.

Grundsätzlich tritt, wenn kein Verschulden des Un-
fallgegners nachgewiesen wird, die Betriebsgefahr 
seines Fahrzeugs hinter einen schuldhaften Ver-
stoß der anderen Seite gegen § 10 StVO zurück. 

(Leitsätze)
Bei der Abwägung der beiderseitigen Verursa-

+++ Rechtsprechung +++

Schwerpunkt der UVV ist immer wie-
der die korrekte Ladungssicherung

chungsbeiträge ist auf Seiten des aus der Grund-
stückseinfahrt auf die Straße einfahrenden PKW 
neben der Betriebsgefahr ein Verstoß gegen § 10 
StVO zu berücksichtigen. Wer aus einem Grund-
stück auf die Fahrbahn einfahren will, hat sich 
dabei so zu verhalten, dass eine Gefährdung 
anderer Verkehrsteilnehmer ausgeschlossen ist. 
Kommt es im Zusammenhang mit dem Auffahren 
auf die Straße über die Gefährdung eines ande-
ren Verkehrsteilnehmers hinaus zu einem Unfall, 
so spricht der Beweis des ersten Anscheins dafür, 
dass der in den fließenden Verkehr hineinfahrende 
Kraftfahrer die ihm dabei obliegende gesteiger-
ten Sorgfaltspflichten nicht beachtet hat. Dieser 
Anscheinsbeweis ist hier nicht erschüttert. Selbst 
wenn der Unfallgegner die Kreuzung bei Rotlicht 
durchfahren hat, so hätte der aus dem Grund-
stück auf die Straße fahrende PKW-Führer sein 
Herannahmen angesichts der nahezu geraden 
Strecke bemerken müssen und hätte sich nicht – 
im Vertrauen darauf , dass kein Verkehr von links 
kommen könne – gleich über zwei Fahrstreifen 
hinweg auf den in Fahrtrichtung liegenden ganz 
linken Richtungsfahrstreifen wechseln dürfen. Die 
Grundstücksausfahrt liegt nicht im unmittelbaren 
Kreuzungsbereich und der Ausfahrende hätte auch 
aus anderem Grund mit Verkehr rechnen müssen. 

Eine Lichtzeichenanlage bezweckt im Übrigen re-
gelmäßig nicht den Schutz des aus angrenzenden 
Grundstücken auf die Straße einfahrenden Fahr-
zeugverkehrs. Grundsätzlich tritt dann, wenn kein 
sonstiges Verschulden des Unfallgegners nachge-
wiesen werden kann, die Betriebsgefahr seines 
Fahrzeugs hinter den schuldhaften Verstoß der 
anderen Seite zurück.
OLG Hamm, Urteil vom 20.09.2010, Az. I-6 U 
222/09
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Missachtung von Sicherheitsvorschriften muss vor Kündigung abge-
mahnt werden
Ein Busfahrer hatte die arbeitsvertraglichen Sicherheitsbestimmungen 
missachtet und mit offener Fahrertür einen Streckenabschnitt zwischen 
zwei Haltestellen zurückgelegt, obwohl sich unstreitig Fahrgäste im Tür-
bereich aufhielten. Mit diesem Fehlverhalten hat der Fahrer gegen eine 
Dienstanweisung („Die Türen sind während der Fahrt geschlossen zu hal-
ten.“) verstoßen und auch Pflichten aus seinem Arbeitsvertrag verletzt. 
Der Arbeitnehmer ist arbeitsvertraglich zur Beachtung von Sicherheitsvor-
schriften verpflichtet. Das gilt unabhängig davon, ob Arbeitsschutz- und 
Sicherheitsvorschriften schriftlich niedergelegt oder in den Arbeitsvertrag 
aufgenommen sind. Der Arbeitnehmer ist generell verpflichtet, alles zu 
unterlassen, was Leben und Gesundheit von Arbeitskollegen oder Dritten 
sowie das Eigentum des Arbeitgebers gefährden kann. Ein Verstoß gegen 
diese Verpflichtung ist grundsätzlich geeignet, eine ordentliche Kündi-
gung zu rechtfertigen, wobei ihr in der Regel eine Abmahnung vorauszu-
gehen hat.

Diese Pflichtverletzung des Fahrers rechtfertigt trotz ihres Gewichts eine 
verhaltensbedingte Kündigung allerdings noch nicht. Vielmehr hätte es 
vor ihrem Ausspruch einer einschlägigen Abmahnung bedurft, die aber 
unterblieben ist. Die Abmahnung war auch nicht entbehrlich. Pflichtwid-
rigkeiten im Leistungs- oder Verhaltensbereich muss grundsätzlich eine 
Abmahnung vorausgehen, ehe sie zum Anlass einer Kündigung genommen 
werden können. Eine Abmahnung ist erforderlich, wenn es sich um ein 
steuerbares Verhalten handelt, das bisherige vertragswidrige Verhalten 
noch keine klare Negativprognose zulässt und deswegen von der Mög-
lichkeit zukünftigem vertragsgerechten Verhaltens ausgegangen werden 
kann. Bei der Beachtung von Sicherheitsvorschriften handelt es sich um 
ein steuerbares Verhalten. Ein Busfahrer, der die arbeitsvertraglichen Si-
cherheitsbestimmungen missachtet hat, indem er mit offener Fahrertür 
einen Streckenabschnitt zurücklegt hat, ist somit vor Ausspruch einer or-
dentlichen Kündigung zunächst abzumahnen.
LAG Schleswig-Holstein, Urteil vom 15.09.2010, Az. 6 Sa 47/10

Fuhrparkleiter die Fahrer auf die Notwendigkeit des Tragens von geeig-
netem Schuhwerk hinweisen. Strafrechtlich oder bußgeldrechtlich re-
levant wird das Ganze aber immer nur dann, wenn auch etwas passiert, 
sprich wenn es durch fehlendes oder ungeeignetes Schuhwerk in kausa-
ler Weise dazu kommt, dass ein von der Rechtsordnung missbilligter Er-
folg (Unfall) herbeigeführt wird, was insbesondere bei der Gefährdung 
oder Schädigung Dritter im Sinne von § 1 Abs. 2 StVO der Fall ist. 

In den beiden vom OLG Bamberg und OLG Celle entschiedenen Fällen 
kam auch eine Verurteilung nach §§ 209 Abs. 1 Nr. 1, 15 Abs. 1 SGB VII 
i.V.m. §§ 44 Abs. 2, 58 und 32 der UVV „Fahrzeuge“ (BGV D 29) nicht in 
Betracht. Zwar heißt es in § 44 Abs. 2 BGV D 29, dass der Fahrzeugführer 
zum sicheren Führen des Fahrzeugs den Fuß umschließendes Schuh-
werk tragen muss. Als Unfallverhütungsvorschrift kann § 44 Abs.2 BGV 
D 29 aber nur im Rahmen eines Versicherungsverhältnisses nach dem 
SGB VII Geltung beanspruchen. Dementsprechend richtet sich der Buß-
geldtatbestand des § 58 BGV D 29 im hier maßgeblichen Regelungsbe-
reich über die Verweisung auf § 32 BGV D29 nur an Unternehmer (und 
damit im Rahmen der Pflichtendelegation auch an Fuhrparkleiter) und 
Versicherte als Normadressaten.

Fuhrparkleiter sind deshalb gut beraten, wenn sie das Thema Unfall-
verhütungsvorschriften auch zu ihrem eigenen Thema machen; sich 
hier entsprechend weiterbilden und informieren, notfalls auch durch 
eine rechtskundige Stelle beraten lassen. Hier sind die Berufsgenos-
senschaften in erster Linie Ansprechpartner für kostenfreie Auskünfte. 

Rechtsanwalt Lutz D. Fischer, Lohmar
Kontakt: kanzlei@fischer-lohmar.de

Internet: www.fischer-lohmar.de




